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BGB-Altfassung 
 

 
BGB-Neufassung 

§ 308 BGB — Klauselverbote mit Wertungsmög-
lichkeit 
In Allgemeinen Geschäftsbedingungen ist insbesonde-
re unwirksam  
5. (Fingierte Erklärungen) eine Bestimmung, wonach 

eine Erklärung des Vertragspartners des Verwen-
ders bei Vornahme oder Unterlassung einer be-
stimmten Handlung als von ihm abgegeben oder 
nicht abgegeben gilt, es sei denn, dass  

a) dem Vertragspartner eine angemessene Frist zur 
Abgabe einer ausdrücklichen Erklärung einge-
räumt ist und  

b) der Verwender sich verpflichtet, den Vertrags-
partner bei Beginn der Frist auf die vorgesehene 
Bedeutung seines Verhaltens besonders hinzu-
weisen; dies gilt nicht für Verträge, in die Teil B 
der Verdingungsordnung für Bauleistungen ins-
gesamt einbezogen ist.  

 

§ 308 BGB — Klauselverbote mit Wertungsmög-
lichkeit 
In Allgemeinen Geschäftsbedingungen ist insbesonde-
re unwirksam  
5. (Fingierte Erklärungen) eine Bestimmung, wonach 

eine Erklärung des Vertragspartners des Verwen-
ders bei Vornahme oder Unterlassung einer be-
stimmten Handlung als von ihm abgegeben oder 
nicht abgegeben gilt, es sei denn, dass  

a) dem Vertragspartner eine angemessene Frist zur 
Abgabe einer ausdrücklichen Erklärung einge-
räumt ist und  

b) der Verwender sich verpflichtet, den Vertrags-
partner bei Beginn der Frist auf die vorgesehene 
Bedeutung seines Verhaltens besonders hinzu-
weisen.(...)  

 

§ 309 BGB — Klauselverbote ohne Wertungs-
möglichkeit  
Auch soweit eine Abweichung von den gesetzlichen 
Vorschriften zulässig ist, ist in Allgemeinen Geschäfts-
bedingungen unwirksam  
8. b) 

   ff.) (Erleichterung der Verjährung) die Verjährung 
von Ansprüchen gegen den Verwender wegen 
eines Mangels in den Fällen des § 438 Abs. 1 
Nr. 2 und des § 634a Abs. 1 Nr. 2 erleichtert o-
der in den sonstigen Fällen eine weniger als ein 
Jahr betragende Verjährungsfrist ab dem gesetz-
lichen Verjährungsbeginn erreicht wird; dies gilt 
nicht für Verträge, in die Teil B der Verdin-
gungsordnung für Bauleistungen insgesamt ein-
bezogen ist; 

 

§ 309 BGB — Klauselverbote ohne Wertungs-
möglichkeit  
Auch soweit eine Abweichung von den gesetzlichen 
Vorschriften zulässig ist, ist in Allgemeinen Geschäfts-
bedingungen unwirksam  
8. b) 

   ff.) (Erleichterung der Verjährung) die Verjährung 
von Ansprüchen gegen den Verwender wegen 
eines Mangels in den Fällen des § 438 Abs. 1 
Nr. 2 und des § 634a Abs. 1 Nr. 2 erleichtert o-
der in den sonstigen Fällen eine weniger als ein 
Jahr betragende Verjährungsfrist ab dem gesetz-
lichen Verjährungsbeginn erreicht wird. (...)  

 

§ 310 BGB — Anwendungsbereich  
(1) 1§ 305 Abs. 2 und 3 und die §§ 308 und 309 fin-

den keine Anwendung auf Allgemeine Geschäftsbe-
dingungen, die gegenüber einem Unternehmer, ei-
ner juristischen Person des öffentlichen Rechts oder 
einem öffentlich- rechtlichen Sondervermögen ver-
wendet werden. 2§ 307 Abs. 1 und 2 findet in den 
Fällen des Satzes 1 auch insoweit Anwendung, als 
dies zur Unwirksamkeit von in den §§ 308 und 309 
genannten Vertragsbestimmungen führt; auf die im 
Handelsverkehr geltenden Gewohnheiten und Ge-
bräuche ist angemessen Rücksicht zu nehmen.  

§ 310 BGB — Anwendungsbereich  
(1) 1§ 305 Abs. 2 und 3 und die §§ 308 und 309 fin-

den keine Anwendung auf Allgemeine Geschäftsbe-
dingungen, die gegenüber einem Unternehmer, ei-
ner juristischen Person des öffentlichen Rechts oder 
einem öffentlich- rechtlichen Sondervermögen ver-
wendet werden. 2§ 307 Abs. 1 und 2 findet in den 
Fällen des Satzes 1 auch insoweit Anwendung, als 
dies zur Unwirksamkeit von in den §§ 308 und 309 
genannten Vertragsbestimmungen führt; auf die im 
Handelsverkehr geltenden Gewohnheiten und Ge-
bräuche ist angemessen Rücksicht zu nehmen.  
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(2) 1Die §§ 308 und 309 finden keine Anwendung auf 

Verträge der Elektrizitäts-, Gas-, Fernwärme- und 
Wasserversorgungsunternehmen über die Versor-
gung von Sonderabnehmern mit elektrischer Ener-
gie, Gas, Fernwärme und Wasser aus dem Versor-
gungsnetz, soweit die Versorgungsbedingungen 
nicht zum Nachteil der Abnehmer von Verordnun-
gen über Allgemeine Bedingungen für die Versor-
gung von Tarifkunden mit elektrischer Energie, Gas, 
Fernwärme und Wasser abweichen. 2Satz 1 gilt ent-
sprechend für Verträge über die Entsorgung von 
Abwasser.  

(3) Bei Verträgen zwischen einem Unternehmer und 
einem Verbraucher (Verbraucherverträge) finden 
die Vorschriften dieses Abschnitts mit folgenden 
Maßgaben Anwendung:  

    1. Allgemeine Geschäftsbedingungen gelten als vom 
Unternehmer gestellt, es sei denn, dass sie durch 
den Verbraucher in den Vertrag eingeführt wur-
den;  

    2. § 305c Abs. 2 und die §§ 306 und 307 bis 309 
dieses Gesetzes sowie Artikel 29a des Einfüh-
rungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuche 
finden auf vorformulierte Vertragsbedingungen 
auch dann Anwendung, wenn diese nur zur ein-
maligen Verwendung bestimmt sind und soweit 
der Verbraucher auf Grund der Vorformulierung 
auf ihren Inhalt keinen Einfluss nehmen konnte;  

    3. bei der Beurteilung der unangemessenen Be-
nachteiligung nach § 307 Abs. 1 und 2 sind auch 
die den Vertragsschluss begleitenden Umstände 
zu berücksichtigen.  

(4) 1Dieser Abschnitt findet keine Anwendung bei 
Verträgen auf dem Gebiet des Erb-, Familien- und 
Gesellschaftsrechts sowie auf Tarifverträge, Be-
triebs- und Dienstvereinbarungen. 2Bei der Anwen-
dung auf Arbeitsverträge sind die im Arbeitsrecht 
geltenden Besonderheiten angemessen zu berück-
sichtigen; § 305 Abs. 2 und 3 ist nicht anzuwenden. 
3Tarifverträge, Betriebs- und Dienstvereinbarungen 
stehen Rechtsvorschriften im Sinne von § 307 
Abs. 3 gleich. 

 

    In den Fäl en des Satzes 1 findet § 307 Abs. 1 
und 2 auf Verträge, in die die Vergabe- und 
Vertragsordnung für Baule stungen Teil B 
(VOB/B) in der jewei s zum Zeitpunkt des 
Vertragssch usses gel enden Fassung ohne 
inhaltliche Abweichungen insgesamt einbe-
zogen ist, in Bezug auf eine Inhaltskontrolle 
einzelner Bestimmungen keine Anwendung. 

l

i
l

l t

 
(2) 1Die §§ 308 und 309 finden keine Anwendung auf 

Verträge der Elektrizitäts-, Gas-, Fernwärme- und 
Wasserversorgungsunternehmen über die Versor-
gung von Sonderabnehmern mit elektrischer Ener-
gie, Gas, Fernwärme und Wasser aus dem Versor-
gungsnetz, soweit die Versorgungsbedingungen 
nicht zum Nachteil der Abnehmer von Verordnun-
gen über Allgemeine Bedingungen für die Versor-
gung von Tarifkunden mit elektrischer Energie, Gas, 
Fernwärme und Wasser abweichen. 2Satz 1 gilt ent-
sprechend für Verträge über die Entsorgung von 
Abwasser.  

(3) Bei Verträgen zwischen einem Unternehmer und 
einem Verbraucher (Verbraucherverträge) finden 
die Vorschriften dieses Abschnitts mit folgenden 
Maßgaben Anwendung:  

    1. Allgemeine Geschäftsbedingungen gelten als vom 
Unternehmer gestellt, es sei denn, dass sie durch 
den Verbraucher in den Vertrag eingeführt wur-
den;  

    2. § 305c Abs. 2 und die §§ 306 und 307 bis 309 
dieses Gesetzes sowie Artikel 29a des Einfüh-
rungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuche 
finden auf vorformulierte Vertragsbedingungen 
auch dann Anwendung, wenn diese nur zur ein-
maligen Verwendung bestimmt sind und soweit 
der Verbraucher auf Grund der Vorformulierung 
auf ihren Inhalt keinen Einfluss nehmen konnte;  

    3. bei der Beurteilung der unangemessenen Be-
nachteiligung nach § 307 Abs. 1 und 2 sind auch 
die den Vertragsschluss begleitenden Umstände 
zu berücksichtigen.  

(4) 1Dieser Abschnitt findet keine Anwendung bei 
Verträgen auf dem Gebiet des Erb-, Familien- und 
Gesellschaftsrechts sowie auf Tarifverträge, Be-
triebs- und Dienstvereinbarungen. 2Bei der Anwen-
dung auf Arbeitsverträge sind die im Arbeitsrecht 
geltenden Besonderheiten angemessen zu berück-
sichtigen; § 305 Abs. 2 und 3 ist nicht anzuwenden. 
3Tarifverträge, Betriebs- und Dienstvereinbarungen 
stehen Rechtsvorschriften im Sinne von § 307 
Abs. 3 gleich. 

 
§ 632a BGB — Abschlagszahlungen  
Der Unternehmer kann von dem Besteller für in sich 
abgeschlossene Teile des Werkes Abschlagszahlungen 
für die erbrachten vertragsmäßigen Leistungen verlan-
gen. 2Dies gilt auch für erforderliche Stoffe oder Bau-
teile, die eigens angefertigt oder angeliefert sind. 3Der 
Anspruch besteht nur, wenn dem Besteller Eigentum 

§ 632a Abschlagszahlungen 
(1) Der Unternehmer kann von dem Besteller für eine 

vertragsgemäß erbrachte Leistung eine Ab-
schlagszahlung in der Höhe verlangen, in der 
der Besteller durch die Leistung einen Wert-
zuwachs erlangt hat. Wegen unwesentlicher 
Mängel kann die Abschlagszahlung nicht ver-
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an den Teilen des Werkes, an den Stoffen oder Bautei-
len übertragen oder Sicherheit hierfür geleistet wird.  
 
 

weigert werden. § 641 Abs  3 gilt entspre-
chend. Die Leistungen s nd durch eine Auf-
stellung nachzuweisen, die eine rasche und 
sichere Beurteilung der Leistungen ermögli-
chen muss. Die Sätze 1 bis 4 gelten auch für 
erforderliche Stoffe oder Bauteile, die ange-
liefert oder e gens angefer igt und bereitge-
stellt sind, wenn dem Bes eller nach seiner 
Wahl Eigen um an den Stoffen oder Bautei-
len übertragen oder entsprechende Sicher-
heit hierfür geleistet wird.  

.
i

i t
t

t

i

i
t

(2) Wenn der Vertrag die Errichtung oder den 
Umbau eines Hauses oder eines vergleich-
baren Bauwerks zum Gegenstand hat und 
zugleich die Verpflichtung des Unterneh-
mers enthält, dem Besteller das Eigentum 
an dem Grundstück zu übertragen oder ein 
Erbbraurecht zu bestellen oder zu übertra-
gen, können Abschlagszahlungen nur ver-
langt werden, soweit sie gemäß einer Ver-
ordnung auf Grund von Artikel 244 des Ein-
führungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetz-
buche vereinbart sind.  

(3) Ist der Besteller ein Verbraucher und hat der 
Vertrag die Errichtung oder den Umbau ei-
nes Hauses oder eines vergleichbaren Bau-
werks zum Gegenstand, ist dem Besteller 
bei der ersten Abschlagszahlung eine S -
cherheit für die rechtzeitige Herstellung des 
Werkes ohne wesentliche Mängel in Höhe 
von 5 vom Hundert des Vergütungsan-
spruchs zu leisten. Erhöht sich der Vergü-
tungsanspruch infolge von Änderungen oder 
Ergänzungen des Vertrages um mehr als 10 
vom Hundert, ist dem Besteller bei der 
nächsten Abschlagszahlung eine weitere Si-
cherheit in Höhe von 5 vom Hundert des zu-
sätzlichen Vergütungsanspruchs zu leisten. 
Auf Verlangen des Unternehmers ist die Si-
cherheitsle stung durch Einbehalt dergestalt 
zu erbringen, dass der Bes eller die Ab-
schlagszahlungen bis zu dem Gesamtbetrag 
der geschuldeten Sicherheit zurückhält.  

(4) Sicherheiten nach dieser Vorschrift können 
auch durch eine Garantie oder ein sonstiges 
Zahlungsversprechen eines im Geltungsbe-
reich dieses Gesetzes zum Geschäftsbetrieb 
befugten Kreditinstituts oder Kreditversi-
cherers geleistet werden. 

§ 641 BGB — Fälligkeit der Vergütung  
(1) Die Vergütung ist bei der Abnahme des Werkes zu 

entrichten. 2Ist das Werk in Teilen abzunehmen 
und die Vergütung für die einzelnen Teile be-
stimmt, so ist die Vergütung für jeden Teil bei 
dessen Abnahme zu entrichten. 

(2) Die Vergütung des Unternehmers für ein Werk, 
dessen Herstellung der Besteller einem Dritten 
versprochen hat, wird spätestens fällig, wenn und 
soweit der Besteller von dem Dritten für das ver-
sprochene Werk wegen dessen Herstellung seine 

§ 641 BGB — Fälligkeit der Vergütung  
(1) Die Vergütung ist bei der Abnahme des Werkes zu 

entrichten. 2Ist das Werk in Teilen abzunehmen 
und die Vergütung für die einzelnen Teile be-
stimmt, so ist die Vergütung für jeden Teil bei 
dessen Abnahme zu entrichten. 

(2) Die Vergütung des Unternehmers für ein Werk, 
dessen Herstellung der Besteller einem Dritten 
versprochen hat, wird spätestens fällig,  

       1. soweit der Besteller von dem Dritten für 
das versprochene Werk wegen dessen 
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Vergütung oder Teile davon erhalten hat. 2Hat der 
Besteller dem Dritten wegen möglicher Mängel 
des Werkes Sicherheit geleistet, gilt dies nur, 
wenn der Unternehmer dem Besteller Sicherheit in 
entsprechender Höhe leistet.  

 
 
 
 
 
 
 
 
(3) Kann der Besteller die Beseitigung eines Mangels 

verlangen, so kann er nach der Abnahme die Zah-
lung eines angemessenen Teils der Vergütung 
verweigern, mindestens in Höhe des Dreifachen 
der für die Beseitigung des Mangels erforderlichen 
Kosten.  

(4) Eine in Geld festgesetzte Vergütung hat der Be-
steller von der Abnahme des Werks an zu verzin-
sen, sofern nicht die Vergütung gestundet ist.  

 

Herstellung seine Vergütung oder Teile
davon erhalten hat,  

 

 

i

i

       2. soweit das Werk des Bestellers von dem 
Dritten abgenommen worden ist oder als 
abgenommen gilt oder 

      3. wenn der Unternehmer dem Besteller 
erfolglos eine angemessene Frist zu Aus-
kunft über die in den Nummern 1 und 2 
bezeichneten Umstände bestimmt hat. 

      Hat der Besteller dem Dritten wegen mögli-
cher Mängel des Werks S cherheit geleistet, 
gilt Satz 1 nur, wenn der Unternehmer dem 
Besteller entsprechende S cherheit leistet.  

(3) Kann der Besteller die Beseitigung eines Mangels 
verlangen, so kann er nach der Fälligkeit die 
Zahlung eines angemessenen Teils der Vergütung 
verweigern, angemessen ist in der Regel das 
Doppelte der für die Beseitigung des Mangels er-
forderlichen Kosten.  

(4) Eine in Geld festgesetzte Vergütung hat der Be-
steller von der Abnahme des Werks an zu verzin-
sen, sofern nicht die Vergütung gestundet ist.  

 
§ 641a BGB — Fertigstellungsbescheinigung  
(1) 1Der Abnahme steht es gleich, wenn dem Unter-

nehmer von einem Gutachter eine Bescheinigung 
darüber erteilt wird, dass  
1. das versprochene Werk, im Falle des § 641 

Abs. 1 Satz 2 auch ein Teil desselben, herge-
stellt ist und  

2.  das Werk frei von Mängeln ist, die der Bestel-
ler gegenüber dem Gutachter behauptet hat 
oder die für den Gutachter bei einer Besichti-
gung feststellbar sind,  

     (Fertigstellungsbescheinigung). 2Das gilt nicht, 
wenn das Verfahren nach den Absätzen 2 bis 4 
nicht eingehalten worden ist oder wenn die Vor-
aussetzungen des § 640 Abs. 1 Satz 1 und 2 nicht 
gegeben waren; im Streitfall hat dies der Besteller 
zu beweisen. 3§ 640 Abs. 2 ist nicht anzuwenden. 
4Es wird vermutet, dass ein Aufmaß oder eine 
Stundenlohnabrechnung, die der Unternehmer 
seiner Rechnung zu Grunde legt, zutreffen, wenn 
der Gutachter dies in der Fertigstellungsbescheini-
gung bestätigt.  

(2) 1Gutachter kann sein  
1. ein Sachverständiger, auf den sich Unterneh-

mer und Besteller verständigt haben, oder  
2. ein auf Antrag des Unternehmers durch eine 

Industrie- und Handelskammer, eine Hand-
werkskammer, eine Architektenkammer oder 
eine Ingenieurkammer bestimmter öffentlich 
bestellter und vereidigter Sachverständiger.  

         2Der Gutachter wird vom Unternehmer beauftragt. 
3Er ist diesem und dem Besteller des zu begutach-
tenden Werkes gegenüber verpflichtet, die Be-
scheinigung unparteiisch und nach bestem Wissen 
und Gewissen zu erteilen.  

(3) 1Der Gutachter muss mindestens einen Besichti-

§ 641 a w rd aufgehoben  i
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gungstermin abhalten; eine Einladung hierzu un-
ter Angabe des Anlasses muss dem Besteller min-
destens zwei Wochen vorher zugehen. 2Ob das 
Werk frei von Mängeln ist, beurteilt der Gutachter 
nach einem schriftlichen Vertrag, den ihm der Un-
ternehmer vorzulegen hat. 3Änderungen dieses 
Vertrages sind dabei nur zu berücksichtigen, wenn 
sie schriftlich vereinbart sind oder von den Ver-
tragsteilen übereinstimmend gegenüber dem Gut-
achter vorgebracht werden. 4Wenn der Vertrag 
entsprechende Angaben nicht enthält, sind die all-
gemein anerkannten Regeln der Technik zu Grun-
de zu legen. 5Vom Besteller geltend gemachte 
Mängel bleiben bei der Erteilung der Bescheini-
gung unberücksichtigt, wenn sie nach Abschluss 
der Besichtigung vorgebracht werden.  

(4) 1Der Besteller ist verpflichtet, eine Untersuchung 
des Werkes oder von Teilen desselben durch den 
Gutachter zu gestatten. 2Verweigert er die Unter-
suchung, wird vermutet, dass das zu untersu-
chende Werk vertragsgemäß hergestellt worden 
ist; die Bescheinigung nach Absatz 1 ist zu ertei-
len.  

(5) 1Dem Besteller ist vom Gutachter eine Abschrift 
der Bescheinigung zu erteilen. 2In Ansehung von 
Fristen, Zinsen und Gefahrübergang treten die 
Wirkungen der Bescheinigung erst mit ihrem Zu-
gang beim Besteller ein.  

 
§ 648a BGB — Bauhandwerkersicherung  
(1) 1Der Unternehmer eines Bauwerks, einer Außen-

anlage oder eines Teils davon kann vom Besteller 
Sicherheit für die von ihm zu erbringenden Vor-
leistungen einschließlich dazugehöriger Nebenfor-
derungen in der Weise verlangen, dass er dem 
Besteller zur Leistung der Sicherheit eine ange-
messene Frist mit der Erklärung bestimmt, dass er 
nach dem Ablauf der Frist seine Leistung verwei-
gere. 2Sicherheit kann bis zur Höhe des voraus-
sichtlichen Vergütungsanspruchs, wie er sich aus 
dem Vertrag oder einem nachträglichen Zusatz-
auftrag ergibt, sowie wegen Nebenforderungen 
verlangt werden; die Nebenforderungen sind mit 
10 vom Hundert des zu sichernden Vergütungsan-
spruchs anzusetzen. 3Sie ist auch dann als ausrei-
chend anzusehen, wenn sich der Sicherungsgeber 
das Recht vorbehält, sein Versprechen im Falle ei-
ner wesentlichen Verschlechterung der Vermö-
gensverhältnisse des Bestellers mit Wirkung für 
Vergütungsansprüche aus Bauleistungen zu wider-
rufen, die der Unternehmer bei Zugang der Wider-
rufserklärung noch nicht erbracht hat.  

 
 
 
 
 
(2) 1Die Sicherheit kann auch durch eine Garantie 

oder ein sonstiges Zahlungsversprechen eines im 
Geltungsbereich dieses Gesetzes zum Geschäfts-

§ 648a BGB — Bauhandwerkersicherung  
(1) 1Der Unternehmer eines Bauwerks, einer Außen-

anlage oder eines Teils davon kann vom Besteller 
Sicherheit für die auch in Zusatzaufträgen 
vereinbarte und noch nicht gezahlte Vergü-
tung einschließlich dazugehöriger Nebenforde-
rungen, die mit 10 vom Hundert des zu s -
chernden Vergütungsanspruchs anzusetzen 
sind, verlangen. Satz 1 gilt in demselben Um-
fang auch für Ansprüche, die an die Stelle 
der Vergütung treten. Der Anspruch des Un-
ternehmers auf Sicherheit wird nicht da-
durch ausgeschlossen, dass der Besteller Er-
füllung verlangen kann oder das Werk ab-
genommen hat. Ansprüche, mit denen der 
Besteller gegen den Anspruch des Unter-
nehmers auf Vergütung aufrechnen kann, 
bleiben bei der Berechnung der Vergütung 
unberücksichtigt, es sei denn, sie sind un-
streitig oder rechtskräftig festgestell . Die 
Sicherheit ist auch dann als ausreichend anzuse-
hen, wenn sich der Sicherungsgeber das Recht 
vorbehält, sein Versprechen im Falle einer wesent-
lichen Verschlechterung der Vermögensverhältnis-
se des Bestellers mit Wirkung für Vergütungsan-
sprüche aus Bauleistungen zu widerrufen, die der 
Unternehmer bei Zugang der Widerrufserklärung 
noch nicht erbracht hat . 

i

 t

(2) 1Die Sicherheit kann auch durch eine Garantie 
oder ein sonstiges Zahlungsversprechen eines im 
Geltungsbereich dieses Gesetzes zum Geschäfts-
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betrieb befugten Kreditinstituts oder Kreditversi-
cherers geleistet werden. 2Das Kreditinstitut oder 
der Kreditversicherer darf Zahlungen an den Un-
ternehmer nur leisten, soweit der Besteller den 
Vergütungsanspruch des Unternehmers anerkennt 
oder durch vorläufig vollstreckbares Urteil zur 
Zahlung der Vergütung verurteilt worden ist und 
die Voraussetzungen vorliegen, unter denen die 
Zwangsvollstreckung begonnen werden darf.  

 
(3) 1Der Unternehmer hat dem Besteller die üblichen 

Kosten der Sicherheitsleistung bis zu einem 
Höchstsatz von 2 vom Hundert für das Jahr zu er-
statten. 2Dies gilt nicht, soweit eine Sicherheit 
wegen Einwendungen des Bestellers gegen den 
Vergütungsanspruch des Unternehmers aufrecht-
erhalten werden muss und die Einwendungen sich 
als unbegründet erweisen.  

(4) Soweit der Unternehmer für seinen Vergütungsan-
spruch eine Sicherheit nach den Absätzen 1 oder 
2 erlangt hat, ist der Anspruch auf Einräumung 
einer Sicherungshypothek nach § 648 Abs. 1 aus-
geschlossen.  

(5) 1Leistet der Besteller die Sicherheit nicht fristge-
mäß, so bestimmen sich die Rechte des Unter-
nehmers nach den §§ 643 und 645 Abs. 1. 2Gilt 
der Vertrag danach als aufgehoben, kann der Un-
ternehmer auch Ersatz des Schadens verlangen, 
den er dadurch erleidet, dass er auf die Gültigkeit 
des Vertrags vertraut hat. 3Dasselbe gilt, wenn 
der Besteller in zeitlichem Zusammenhang mit 
dem Sicherheitsverlangen gemäß Absatz 1 kün-
digt, es sei denn, die Kündigung ist nicht erfolgt, 
um der Stellung der Sicherheit zu entgehen. 4Es 
wird vermutet, dass der Schaden 5 Prozent der 
Vergütung beträgt.  

 
 
 
 
(6) Die Vorschriften der Absätze 1 bis 5 finden keine 

Anwendung, wenn der Besteller  
1. eine juristische Person des öffentlichen Rechts 

oder ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen 
ist oder  

2. eine natürliche Person ist und die Bauarbeiten 
zur Herstellung oder Instandsetzung eines Ein-
familienhauses mit oder ohne Einliegerwoh-
nung ausführen lässt; dies gilt nicht bei Betreu-
ung des Bauvorhabens durch einen zur Verfü-
gung über die Finanzierungsmittel des Bestel-
lers ermächtigten Baubetreuer. 
 
 

(7) Eine von den Vorschriften der Absätze 1 bis 5 
abweichende Vereinbarung ist unwirksam.  

 
 
 

betrieb befugten Kreditinstituts oder Kreditversi-
cherers geleistet werden. 2Das Kreditinstitut oder 
der Kreditversicherer darf Zahlungen an den Un-
ternehmer nur leisten, soweit der Besteller den 
Vergütungsanspruch des Unternehmers anerkennt 
oder durch vorläufig vollstreckbares Urteil zur 
Zahlung der Vergütung verurteilt worden ist und 
die Voraussetzungen vorliegen, unter denen die 
Zwangsvollstreckung begonnen werden darf.  

 
(3) 1Der Unternehmer hat dem Besteller die üblichen 

Kosten der Sicherheitsleistung bis zu einem 
Höchstsatz von 2 vom Hundert für das Jahr zu er-
statten. 2Dies gilt nicht, soweit eine Sicherheit 
wegen Einwendungen des Bestellers gegen den 
Vergütungsanspruch des Unternehmers aufrecht-
erhalten werden muss und die Einwendungen sich 
als unbegründet erweisen.  

(4) Soweit der Unternehmer für seinen Vergütungsan-
spruch eine Sicherheit nach den Absätzen 1 oder 
2 erlangt hat, ist der Anspruch auf Einräumung 
einer Sicherungshypothek nach § 648 Abs. 1 aus-
geschlossen.  

(5) Hat der Unternehmer dem Besteller erfolg-
los eine angemessene Frist zur Leistung der 
Sicherheit nach Absatz 1 bestimmt, so kann 
der Unternehmer die Leistung verweigern 
oder den Vertrag kündigen. Kündigt er den 
Vertrag, ist der Unternehmer berechtigt, die 
vereinbarte Vergütung zu verlangen; er 
muss sich jedoch dasjenige anrechnen las-
sen, was er infolge der Aufhebung des Ver-
trages an Aufwendungen e spart oder durch 
anderweit ge Verwendung seiner Arbeits-
kraft erwirbt oder böswillig zu erwerben un-
terlässt. Es wird vermutet, dass danach dem 
Unternehmer 5 vom Hundert der auf den 
noch nicht erbrachten Teil der Werkleistung 
entfallenden vereinbarten Vergütung zuste-
hen.  

r
i

(6) Die Vorschriften der Absätze 1 bis 5 finden keine 
Anwendung, wenn der Besteller  
1. eine juristische Person des öffentlichen Rechts 

oder ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen 
ist, über deren Vermögen ein Insolvenz-
verfahren unzulässig ist,  oder  

2. eine natürliche Person ist und die Bauarbeiten 
zur Herstellung oder Instandsetzung eines Ein-
familienhauses mit oder ohne Einliegerwoh-
nung ausführen lässt. 

Satz 1 und 2 gilt nicht bei Betreuung des Bau-
vorhabens durch einen zur Verfügung über die 
Finanzierungsmittel des Bestellers ermächtigten 
Baubetreuer. 

(7) Eine von den Vorschriften der Absätze 1 bis 5 
abweichende Vereinbarung ist unwirksam.  
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§ 649 BGB — Kündigungsrecht des Bestellers  
1Der Besteller kann bis zur Vollendung des Werkes 
jederzeit den Vertrag kündigen. 2Kündigt der Besteller, 
so ist der Unternehmer berechtigt, die vereinbarte 
Vergütung zu verlangen; er muss sich jedoch dasjeni-
ge anrechnen lassen, was er infolge der Aufhebung 
des Vertrags an Aufwendungen erspart oder durch 
anderweitige Verwendung seiner Arbeitskraft erwirbt 
oder zu erwerben böswillig unterlässt.  
 
 

§ 649 BGB — Kündigungsrecht des Bestellers  
1Der Besteller kann bis zur Vollendung des Werkes 
jederzeit den Vertrag kündigen. 2Kündigt der Besteller, 
so ist der Unternehmer berechtigt, die vereinbarte 
Vergütung zu verlangen; er muss sich jedoch dasjeni-
ge anrechnen lassen, was er infolge der Aufhebung 
des Vertrags an Aufwendungen erspart oder durch 
anderweitige Verwendung seiner Arbeitskraft erwirbt 
oder zu erwerben böswillig unterlässt.  
Es wird vermutet, dass danach dem Unterneh-
mer 5 vom Hundert der auf den noch nicht er-
brachten Teil der Werkleistung entfallenden 
vereinbarten Vergütung zustehen.  
 

 
 

GSB a. F. 
 

 
BauFordSiG n. F. 

§ 1 Erster Abschnitt 
      Allgemeine Sicherungsmaßregeln  
(1) Der Empfänger von Baugeld ist verpflichtet, das 

Baugeld zur Befriedigung solcher Personen, die an 
der Herstellung des Baues auf Grund eines Werks-
, Dienst- oder Lieferungsvertrages beteiligt sind, 
zu verwenden. Eine anderweitige Verwendung des 
Baugeldes ist bis zu dem Betrag statthaft, in wel-
chem der Empfänger aus anderen Mitteln Gläubi-
ger der bezeichneten Art bereits befriedigt hat. 

 
 
 
 
 
 
 
(2) Ist der Empfänger selbst an der Herstellung betei-

ligt, so darf er das Baugeld in Höhe der Hälfte des 
angemessenen Wertes der von ihm in den Bau 
verwendeten Leistung oder, wenn die Leistung 
von ihm noch nicht in den Bau verwendet worden 
ist, der von ihm geleisteten Arbeit und der von 
ihm gemachten Auslagen für sich behalten. 

 
(3) Baugeld sind Geldbeträge, die zum Zweck der 

Bestreitung der Kosten eines Baues in der Weise 
gewährt werden, dass zur Sicherung der Ansprü-
che des Geldgebers eine Hypothek oder Grund-
schuld an dem zu bebauenden Grundstück dient 
oder die Übertragung des Eigentums an dem 
Grundstück erst nach gänzlicher oder teilweiser 
Herstellung des Baues erfolgen soll. Als Geldbe-
träge, die zum Zweck der Bestreitung der Kosten 
eines Baues gewährt werden, gelten insbesonde-
re: 
1. solche, deren Auszahlung ohne nähere Be-

stimmungen des Zweckes der Verwendung 
nach Maßgabe des Fortschreitens des Baues 
erfolgen soll,  

2. (Gegenstandslos infolge der fehlenden Um-

Gesetz über die Sicherung der Bauforderungen 
(Bauforderungssicherungsgesetz (BauFordSiG) 
(1) Der Empfänger von Baugeld ist verpflichtet, das 

Baugeld zur Befriedigung solcher Personen, die an 
der Herstellung oder dem Umbau des Baues auf 
Grund eines Werks-, Dienst- oder Kaufvertrags 
beteiligt sind, zu verwenden. Eine anderweitige 
Verwendung des Baugeldes ist bis zu dem Betrag 
statthaft, in welchem der Empfänger aus anderen 
Mitteln Gläubiger der bezeichneten Art bereits be-
friedigt hat. 
Die Verpflichtung nach Satz 1 hat auch zu 
erfüllen, wer als Baubetreuer bei der 
Betreuung des Bauvorhabens zur Verfügung 
über die Finanzierungsmittel des Bestellers 
ermächtigt ist.  
 

 

 
t

(2) Ist der Empfänger selbst an der Herstellung betei-
ligt, so darf er das Baugeld in Höhe der Hälfte des 
angemessenen Wertes der von ihm in den Bau 
verwendeten Leistung oder, wenn die Leistung 
von ihm noch nicht in den Bau verwendet worden 
ist, der von ihm geleisteten Arbeit und der von 
ihm gemachten Auslagen für sich behalten. 

 
(3) Baugeld sind Geldbeträge,  

1. die zum Zweck der Bestreitung der Kos-
ten eines Baues oder Umbaues  in der 
Weise gewährt werden, dass zur Siche-
rung der Anspruch des Geldgebers eine
Hypothek oder Grundschuld an dem zu 
bebauenden Grundstück dient oder die 
Übertragung eines Eigentums an dem 
Grundstück erst nach gänzlicher oder 
teilweiser Herstellung des Baues oder 
Umbaues erfolgen soll, oder 

2. die der Empfänger von einem Dritten für 
eine im Zusammenhang mit der Herstel-
lung des Baues oder Umbaues stehende
Leis ung, die der Empfänger dem Dritten 
versprochen hat, erhalten hat, wenn an 
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setzung des bezogenen § 33). 
 

t
f

dieser Leistung andere Unternehmer (§ 
14 des Bürgerlichen Gesetzbuchs) auf 
Grund eines Werk-, Dienst- oder Kaufver-
trags beteiligt waren.  
 
Beträge, die zum Zweck der Bestreitung 
der Kosten eines Baues oder Umbaues 
gewährt werden, sind insbesondere Ab-
schlagszahlungen und solche, deren Aus-
zahlung ohne nähere Bestimmung des 
Zweckes der Verwendung nach Maßgabe 
des Fortschrittes des Baues oder Umbau-
es erfolgen soll.  
 

(4) Ist die Baugeldeigenschaft oder die Ver-
wendung des Baugeldes s reitig, so trifft 
die Beweislast den Emp änger 

 §§ 2, 3 und 6 werden aufgehoben  
§ 5 Straftatbestand 
Baugeldempfänger, welche ihre Zahlungen eingestellt 
haben oder über deren Vermögen das Insolvenzver-
fahren eröffnet worden ist und deren in § 1 Abs. 1 
bezeichnete Gläubiger zur Zeit der Zahlungseinstellung 
oder der Eröffnung des Insolvenzverfahrens benachtei-
ligt sind, werden mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren 
oder Geldstrafe bestraft, wenn sie zum Nachteil der 
bezeichneten Gläubiger den Vorschriften des § 1 zuwi-
dergehandelt haben.  

§ 2  Straftatbestand  
Baugeldempfänger, welche ihre Zahlungen eingestellt 
haben oder über deren Vermögen das Insolvenzver-
fahren eröffnet worden ist und deren in § 1 Abs. 1 
bezeichnete Gläubiger zur Zeit der Zahlungseinstellung 
oder der Eröffnung des Insolvenzverfahrens benachtei-
ligt sind, werden mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren 
oder Geldstrafe bestraft, wenn sie zum Nachteil der 
bezeichneten Gläubiger den Vorschriften des § 1 zuwi-
dergehandelt haben. 
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